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Änderungsantrag Drucksache Nr.: 00704/2023der AfD-Fraktion   
Betreff: Neufassung des Konzepts zur Arbeit des kommunalen Präventionsrates 

Beschlussvorschlag: 

Das vorliegende Konzept wird unter Punkt 5 Mitglieder des kommunalen Präventionsrates 
wie folgt geändert: 
5. Mitglieder des kommunalen Präventionsrates
• Oberbürgermeister/in der Landeshauptstadt Schwerin
• Vertreterin/Vertreter der Fachstelle Integration als koordinierende Stelle
• Leitung oder feste/r Vertreterin/Vertreter des Fachdienstes Ordnung
• Leitung oder feste/r Vertreterin/Vertreter der Polizeiinspektion Schwerin
• eine Vertreterin/ ein Vertreter aus jeder Fraktion.

Aufgrund des vorstehenden Beschlussvorschlags nimmt die Verwaltung hierzu Stellung: 

1. Rechtliche Bewertung (u.a. Prüfung der Zulässigkeit; ggf. Abweichung von bisherigen
Beschlüssen der Stadtvertretung)

Aufgabenbereich: Eigener Wirkungskreis 

Der Antrag ist zulässig. 
Gemäß den Empfehlungen des Landesrates für Kriminalitätsvorbeugung sieht die Neufassung des 
Konzepts den Rat als fachliche Vernetzung von Stellen vor, die sich mittelbar oder unmittelbar mit 
Kriminalitätsvorbeugung befassen. Daher sind im Konzept die Ausschussvorsitzenden bzw. feste 
Vertretungen aller relevanten Fachausschüsse (Jugendhilfeausschuss, Ausschuss für Umwelt, 
Gefahrenabwehr, Ordnung sowie Ausschuss für Bildung, Sport und Soziales) mit ihrer 
kommunalpolitischen Fachexpertise als Mitglieder vorgeschlagen. Bei der Entsendung einer Vertretung 
jeweils aller Fraktionen, wie im Änderungsantrag vorgeschlagen, würde sich dieser Fokus auf eine 
allgemein kommunalpolitische Beteiligung verschieben. Mit der Beteiligung der drei 
Ausschussvorsitzenden bzw. Vertretungen ist zudem eine größere Ausgewogenheit in der 
Zusammensetzung des Gremiums möglich als bei der Entsendung eines Mitgliedes jeder Fraktion. 

2. Prüfung der finanziellen Auswirkungen

Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe (ergänzend)   

Kostendeckungsvorschlag entsprechend § 31 (2) S. 2 KV: Nicht erforderlich. 

Einschätzung zu voraussichtlich entstehenden Kosten (Sachkosten, Personalkosten): 

3. Empfehlung zum weiteren Verfahren

Es wird empfohlen: 

Ablehnung 

Martina Trauth 
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